
Allgemeine Bestimmungen 
 
Anmeldung: Mit offiziellem Anmeldeformular bis spätestens 28. Januar 2016 an:  
  Zürcher Oberländer Gruppenschiessen Gossau ZH 
  Postfach 6 
  8625 Gossau ZH 
 

Das Formular liegt dem Schiessplanversand bei, es kann auch über die  
Homepage (siehe Titelblatt) heruntergeladen und eingeschickt werden. 

  Neu ist auch die Onlineanmeldung möglich. 
 

Kontakte: Telefon    044 935 55 91  (vor und nach dem Schiessanlass) 
 Telefon      044 935 20 97  (während dem Schiessbetrieb) 
 Fax  044 935 55 92 
 E-Mail gruppenschiessen@schuetzenverein-gossau-zh.ch  
 Homepage   www.schuetzenverein-gossau-zh.ch 
 
Lizenzkarte: Ist beim Standblattbezug zwingend vorzuweisen. 
 
Mutationen: Sind bis 30 Minuten vor Schiessbeginn vorzunehmen.  
  Mutationen können nur erfolgen, bevor der erste Schütze der Gruppe  

geschossen hat. 
 

Rangeure: Es werden keine Scheiben reserviert. 
 
Munition: Muss auf dem Schiessplatz bezogen werden. 
    Die Hülsen bleiben Eigentum des Schützenvereins Gossau ZH. 
 
Absenden: Es findet kein Absenden statt. Die Ranglisten werden auf unserer Home- 

page publiziert oder den teilnehmenden Vereinen per Post oder E-Mail  
zugestellt. Auszahlungen im Gruppenstich erfolgen auf dem Postweg. 

 
Schiessbetrieb: Für alle in diesem Schiessplan nicht speziell erwähnten Bestimmungen  

gelten die Regeln für das sportliche Schiessen Gewehr 300 m des SSV, 
Stand bei Festbeginn. 

 
Versicherung:      Alle Teilnehmer und Helfer sind bei der USS nach deren allgemeinen  

Versicherungsbedingungen (AVB) versichert. Weiter gehende Ansprüche 
werden abgelehnt. 

 
Genehmigung:  Vorliegender Schiessplan wurde vom Zürcher Schiesssportverband, Freie 

Schiessen 300 m, Walter Brändli, geprüft und am  23.09.2015 genehmigt. 
 

Organisationskomitee 

 
Präsident: Fritz Ribak, Schlottenbüelstrasse 37, 8625 Gossau ZH 
Vize-Präsident:   Guido Berger, Lachenstrasse 4, 8484 Bachenbülach 
Finanzen: René Riner, Weidstrasse 3, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) 
Schiessbetrieb: Urs Walter, Hardstrasse 11, 8614 Bertschikon (Gossau ZH) 
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46. ZÜRCHER OBERLÄNDER  
GRUPPENSCHIESSEN 2016 

 
 

  6. Februar  08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  
        7. Februar  08.00 - 12.00   

 13. Februar  08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  

 
 

Schiessplan 300 m 
 

 
 

 
 

Schützenhaus Wilhelm Heusser, Altrüti, Gossau ZH 

 
www.schuetzenverein-gossau-zh.ch 

gruppenschiessen@schuetzenverein-gossau-zh.ch 
 

 

mit Mouchen-Stich! 

http://www.schuetzenverein-gossau-zh.ch/


Schiessplan 300 m Gruppenstich 

 
Schiessplatz:  Gossau ZH, Schützenhaus Wilhelm Heusser, Altrüti 
 
Schiesszeiten:   Samstag,    6. Januar   2016 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00               
   Sonntag,     7. Februar 2016 08.00 - 12.00 
   Samstag,  13. Februar 2016 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
 
Standblatt-   
Ausgabe: ½ Stunde vor Schiessbeginn und bis ½ Stunde vor Schiessende 
 
Scheibe:    A 10, elektronische Trefferanzeige SIUS-Ascor 9003 
 
Programm:  2 Schuss Probe 
   6 Schuss Einzelfeuer 
   4 Schuss Serie ohne Zeitbeschränkung 
 
Wettkampfart:  Gruppen- und Einzelwettkampf: 5 Schützen und/oder Schützinnen aus dem   
       gleichen Verein bilden eine Gruppe. Einzelschützen sind zugelassen und   
   auszeichnungsberechtigt, für die Spezialauszeichnung aber nur berechtigt,    

 sofern ihr Verein mit mindestens einer Gruppe am Wettkampf teilnimmt.  
 

Sportgeräte:  Kat. A   Freigewehr und Standardgewehr 
  Kat. B Sturmgewehr 57-02 
  Kat. D   Karabiner, Langgewehr, Sturmgewehre  
 
Stellungen:  Freigewehr nicht liegend 
  Standardgewehr, Langgewehr und Karabiner liegend frei  
  Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
 
  Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt  
   oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen. 
 
Teilnahme- Fr. 23.-        (Kontrollgeld Fr. 16.30, Gebühren Fr. 2.50, Munition Fr. 4.20) 
kosten: Fr. 15.-  für Junioren (Kontrollgeld Fr.   8.30, Gebühren Fr. 2.50, Munition Fr. 4.20) 
 
Altersstufen: Junioren U17 10 – 16 Jahre (Jahrgang 2006 – 2000) 
 Junioren U21 17 – 20 Jahre (Jahrgang 1999 – 1996) 
 Elite E 21 – 45 Jahre (Jahrgang 1995 – 1971) 
 Senioren S 46 – 59 Jahre (Jahrgang 1970 – 1957) 
 Veteranen V 60 – 69 Jahre (Jahrgang 1956 – 1947) 
 Seniorveteranen SV ab 70 Jahre  (Jahrgang 1946 und älter) 
Einzel-    
Auszeichnung:  Kranzkarte des ZHSV (Wert Fr. 10.--)   
 

   E/S    U21/V  U17/SV 
Kat. A         90  88         87 
Kat. B         82  80         79 

    Kat. D         85  83         82 
 
 
 

 
 
Ranglisten: Es werden nur 2 Gruppenranglisten, Kat. A = Sportgewehre und 
 Kat. D = Ordonnanzgewehre, erstellt. 
 
Gruppen- Je die 5 besten Gruppen der Kat. A und D erhalten im  
Bargaben:            1. Rang Fr. 100.--; 2. Rang Fr. 80.--; 3. Rang Fr. 60.--; 4. Rang Fr. 40.--; 
 5. Rang Fr. 20.–. 
 
Spezial- Jeder Einzelsieger der Kat. A, B und D, sofern nicht Mitglied des veran- 
Auszeichnung:     staltenden Vereins, sowie je der beste U17 und U21 gewinnt eine Prä-

mienkarte im Wert von Fr. 150.--.  
  Bei Punktgleichheit entscheidet der bessere Tiefschuss in der Serie, 

nachher das höhere Alter bzw. das jüngere bei U17 und U21. 
 

 
 

Mouchen-Stich 
Sportgeräte: Alle Gewehre 
 
Scheibe:  A100 
 
Programm: Es zählt der Gruppenstich. 
 
Teilnahme- 
kosten:  Fr. 5.-- (Doppelgeld Fr. 5.-) 
 
Auszahlung: Sofortige Barauszahlung für die höchste Mouche der 4 Schüsse 
         Serie im Gruppenstich 
 
    Kat. A Sport Kat. B 57-02 Kat. D Ord  
  100 Punkte Fr. 12.--  Fr. 15.--  Fr. 14.-- 
    99 Punkte Fr. 10.--  Fr. 12.--  Fr. 11.-- 
    98 Punkte Fr.   9.--  Fr. 11.--  Fr. 10.-- 
    97 Punkte Fr.   8.--  Fr. 10.--  Fr.   9.-- 
    96 Punkte Fr.   7.--  Fr.   9.--  Fr.   8.-- 
 
Nachzahlung: Erreicht die sofortige Barauszahlung weniger als 50 % der 
  Doppeleinnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum  
  Erreichen der Gabenquote von 60 % zur Verlängerung des  
  Gabensatzes nachbezahlt. 
 
  Erreicht die sofortige Barauszahlung 50 bis 60 % der Doppel- 

einnahmen, wird der gesamte Differenzbetrag bis zum Erreichen  
der Gabenquote von 60 % dem Gruppenstich zugewiesen. 

 
Bestimmung: Während dem Anlass nicht bezogene Auszahlungen verfallen 
  zu Gunsten des Organisators. 
 


